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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
49        Fachbereich Kultur

Beteiligt:

Betreff:
Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit

Beratungsfolge:
30.10.2018 Kultur- und Weiterbildungsausschuss
29.11.2018 Haupt- und Finanzausschuss
13.12.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Die Richtlinen für die Förderung der freien Kulturarbeit werden in Kraft gesetzt. 
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Begründung

Zum Budget des Kulturbüros gehört  u.a. der Projektefond mit einem Betrag von 
jährlich 10.400 €. Aus diesem Projektefond werden Projekte für kulturelle Initiativen 
freier Träger aller Sparten gefördert, mit dem grundsätzlichen Ziel, künstlerisch 
qualifizierte Projekte zu ermöglichen, die ein vielfältiges kulturelles Spektrum 
abdecken und künstlerische Qualität versprechen. Grundlage für die Bewilligung 
einer Förderung sind die „Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit“.

In der Sitzung des Ältestenrates am 21. Juni 2018 wurde angeregt, die aktuell 
gültigen Richtlinien in der Fassung vom 01.04.1987 dahingehend  zu überarbeiten, 
dass keine Projekte und Veranstaltungen gefördert werden, an denen politische 
Parteien oder Gruppierungen beteiligt sind.  

Die detaillierten Förderkriterien sind den in der Anlage angefügten „Richtlinien für die 
Förderung der freien Kulturarbeit“  zu entnehmen. Die überarbeiteten Richtlinien 
wurden mit dem Rechtsamt abgestimmt. 
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen

Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

Rechtscharakter
Auftragsangelegenheit
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vertragliche Bindung

x Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
Ohne Bindung

 

gez.
Margarita Kaufmann
Beigeordnete für Kultur
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
49

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


